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Betreff: Einreichung Stellungnahme zum Scopingverfahren Hubschrauber-

Sonderlandeplatz der Bundespolizei in Sankt Augustin 
hier: Antrag der Fraktion Die Grünen Troisdorf vom 19. Februar 2021 

 
Beschlussentwurf: 
Die Verwaltung wird in dem noch durchzuführenden, förmlichen Beteiligungs-
verfahren zur luftrechtlichen Genehmigung des Hubschrauber-Sonderlandeplatzes 
der Bundespolizei in Sankt Augustin eine entsprechende Stellungnahme abgeben.  
 
 
Auswirkungen auf den Haushalt:  
 
Finanzielle Auswirkungen: keine 
 
 
Sachdarstellung: 
Die Bundespolizei beabsichtigt die luftrechtliche Genehmigung des bestehenden 
Hubschrauber-Sonderlandeplatzes in Sankt Augustin zu beantragen. 
 
Dafür hat die Bundespolizei bei der zuständigen Bezirksregierung Düsseldorf vorerst 
die Beratung über den Untersuchungsrahmen für den zu erstellenden UVP-Bericht 
nach § 15 UVPG (Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung) beantragt. 
Hierbei wird nicht das Vorhaben als solches betrachtet, sondern zunächst nur der 
Untersuchungsrahmen gemäß § 15 UVPG. 
 
Belange, die für die Durchführung der Umweltveträglichkeitsprüfung (UVP) nicht 
erheblich sind, z.B. wirtschaftliche, gesellschaftliche oder soziale Auswirkungen des 
Vorhabens, sind in diesem Verfahrensschritt noch nicht zu berücksichtigen. 
 
Die „Unterrichtung über den voraussichtlichen Untersuchungsrahmen“ dient 
ausschließlich der Klärung des Untersuchungsrahmens der UVP und nicht der 
Behandlung von Einwendungen Dritter gegen das Vorhaben. 
 
Deshalb stellt dieser Verfahrensschritt keine Vorwegnahme der 
Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen der späteren Einbeziehung der Öffentlichkeit  
(§ 27 UVPG) im förmlichen Zulassungsverfahren dar. 
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Da die Bundespolizei beabsichtigt, neben dem Hubschrauber-Sonderlandeplatz auch 
in Zukunft den Verkehrslandeplatz Bonn-Hangelar für den Flugbetrieb der 
Bundespolizei mitzunutzen, werden diese Auswirkungen auch im Rahmen des UVP-
Berichts mitberücksichtigt. 
 
Der vorgesehene Untersuchungsraum für die Schutzgüter Mensch, Tiere, Pflanzen 
und biologische Vielfalt, Luft und Landschaft liegt als Anlage bei.  
 
 
In Vertretung 
 
 
  

Walter Schaaf  
Technischer Beigeordneter 
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